
Thüringer Nachbarrecht
wird modernisiert

Anlässlich des Internationalen
Tages der Menschen mit Behinde-
rung am 3. Dezember hatte die be-
hindertenpolitische Sprecherin der
Linksfraktion, Karola Stange, er-
klärt: „Für 2016 hat sich die Politik
eine Vielzahl anspruchsvoller The-
men vorgenommen. Ich erinnere
an das im rot-rot-grünen Koaliti-
onsvertrag formulierte Verspre-
chen, dass der Maßnahmeplan zur
Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention konsequent um-
gesetzt, aber vor allem auch ge-
meinsam mit Vereinen und Ver-
bänden nochmals novelliert wird.
Des Weiteren werde ich mich 2016
mit aller Kraft für die Novellierung
des Thüringer Behindertengleich-
stellungsgesetzes stark machen.
Dies kann nur gelingen, wenn Ver-
eine und Verbände in die Erarbei-
tung zeitnah mit einbezogen wer-
den.“ Von der folgenden Beratung
mit den Partnern des Außerparla-
mentarischen Bündnisses zur Um-
setzung der Behindertenrechts-
konvention erhoffte sich die Abge-
ordnete eine Vielzahl neuer Anre-
gungen für die Arbeit im Land.

Zur für Januar von der Landesre-
gierung angekündigten Berufung
des neuen Landesbehindertenbe-
auftragten Joachim Leibiger sagte
die Abgeordnete: „Damit haben
die Thüringer Menschen mit Behin-
derungen einen weiteren An-
sprechpartner in eigener Angele-
genheit.“                                      
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fen, Konflikte im Alltag wären vorpro-
grammiert – soll es auch inhaltliche
Weiterentwicklungen geben. 

Ein Schwerpunkt sind Regelungen,
wie bei benachbarten Grundstücken
und Gebäuden mit der Frage der Wär-
medämmung umgegangen werden
soll, wenn damit Abstandsflächen „un-
ter die Räder kommen“ oder es wegen
eines zu geringen Abstandes zwischen
Gebäuden zum Konflikt kommen kann.

Das könnte dann akut werden, wenn
der Abstand nicht ausreicht, um beide
Gebäude mit optimaler Wärmedäm-
mung nachzurüsten. Nach derzeitiger
umstrittener Rechtslage kann der
Nachbar seine Zustimmung verwei-
gern, besonders wenn die Dämmung
die Grundstücksgrenze überschreiten
sollte. Hier soll es Neuregelungen ge-
ben, die dem Nachbarn - in zumutba-
ren Grenzen - auferlegen, grenzüber-
schreitende Wärmedämmungen zu
dulden, damit auch die ökologischen
Interessen zum Zuge kommen. 

„Dass die energetische Wärmedäm-
mung von Gebäuden nicht nur dem
einzelnen Grundstückseigentümer,
sondern letztlich dem Allgemeinwohl
dient, liegt auf der Hand. Energiespar-
maßnahmen und nachhaltige Energie-
nutzung sind Bestandteil des gesell-
schaftspolitischen Konzepts der Ener-
giewende und diese beginnt im Klei-
nen, im eigenen Grundstück, und sie
endet eben nicht an der Grundstücks-
grenze“, so Dr. Iris Martin-Gehl, rechts-
politische Sprecherin der LINKE-Frakti-
on in der Landtagsdebatte. 

Zurzeit läuft eine Anhörung von
Organisationen und Fachleuten

Dies macht auch deutlich: rechtliche
Regelungen sind gesellschaftspoliti-
sche Gestaltungsinstrumente – auch
für das Zusammenleben im Alltag.
Und: Solchen gesellschaftlichen Ent-
wicklungen muss die Ausgestaltung
von gesetzlichen Regelungen Rech-
nung tragen - nur dann taugen die Vor-
schriften auch zur Klärung von unter-
schiedlichen Interessenlagen der Be-
teiligten bzw. Nachbarn. 

Zurzeit läuft eine Anhörung von Or-
ganisationen und Fachleuten zum Ge-
setzentwurf – vom Oberverwaltungs-
gericht bis zur Handwerkskammer. Die
Ausschussmehrheit von Rot-Rot-Grün
möchte die Anhörung mit der gebote-
nen Ernsthaftigkeit und Sorgfalt aus-
werten. Daher wird die Beratung zu
den Neuregelungen voraussichtlich
noch über den Jahreswechsel dauern.

Um dennoch rechtzeitig die von Be-
ginn an nicht sinnvolle Befristung des
geltenden Nachbarrechtsgesetzes auf-
heben zu können, wird jetzt im Landtag
auf jeden Fall über die Entfristung ab-
gestimmt. Die inhaltlichen Neuerun-
gen werden dann aller Wahrscheinlich-
keit nach im ersten Quartal 2016 in
Kraft treten. 

Sandra Steck

Nicht nur das vor Jahren populäre
und sehr ironische Lied vom Ma-
schendrahtzaun zeigt: Für das ge-
deihliche Zusammenleben zwi-
schen Nachbarn sind (manchmal) –
gerade wenn die Beteiligten selbst
keinen vernünftigen Ausweg aus
Konflikten finden – Mechanismen
zur Konfliktlösung notwendig. Das
Nachbarrecht stellt solche Regelun-
gen zum Ausgleich widerstreiten-
der Interessen bereit. 

Ziel ist es, dass es zwischen Nach-
barn gar nicht erst zum Streit kommt.
Als Beispiel seien hier die Bäume auf
dem einen Grundstück und deren Laub
auf dem anderen Grundstück genannt.

Nachbarrecht ist Ländersache. Auch
in Thüringen gibt es ein eigenes Nach-
barrechtsgesetz, in dem es um Abstän-
de von Bäumen zur Grenze, um das
Überbauen von Grundstücksgrenzen,
aber auch um das sogenannte „Ham-
merschlag- und Leiterrecht“ geht. Hin-
ter dem letztgenannten Begriffspaar
verbergen sich Regelungen zur Frage,
wie ein Nachbar ein Grundstück „mit-
benutzen“ darf, um an seinem Grund-
stück und/oder Haus Bauarbeiten u.ä.

Für Novellierung des
Behindertengesetzes

durchführen zu können. Mit der Be-
hauptung der „Entbürokratisierung“
von Gesetzen und mit dem angebli-
chen Ziel der „notwendigen Deregulie-
rung“ war von der damaligen CDU-
Mehrheit neben anderen Gesetzen
auch das Nachbarrechtsgesetz befri-
stet worden. 

Die PDS bzw. LINKE hat dieses Vor-
gehen grundsätzlich kritisiert, denn ei-
ne Befristung macht dann Sinn, wenn
auch das Regelungsthema des Geset-
zes nur eine bestimmte Zeit aktuell
bleibt. Für „Dauerthemen“ wie das
Nachbarrecht ist eine Befristung nicht
sinnvoll. Man braucht sie auch nicht,
um das Gesetz weiterentwickeln zu
können. Der Landtag als Gesetzgeber
darf immer handeln – vor allem, wenn
er Nachbesserungsbedarf sieht.

Thema Wärmedämmung

Die Landesregierung hat dem Land-
tag Änderungsvorschläge zum Nach-
barrecht vorgelegt, die zur weiteren
Bearbeitung in den Justizausschuss
überwiesen wurden. Neben der not-
wendigen Entfristung – das Gesetz
würde zum 31.12.15 ersatzlos auslau-

„Das Vorgehen der Stadt Jena im
Kita-Streik wäre, wenn es sich so
bewahrheitet, ein erneuter Angriff
auf Artikel 9, Absatz 3 des Grund-
gesetzes (Streikrecht) und offen-
bart ein Verständnis von Grund-
rechten, welches bestenfalls an die
Kaiserzeit erinnert. An Oberbürger-
meister Dr. Schröter appelliere ich:
Besinnen Sie sich ihrer sozialde-
mokratischen Wurzeln und verhal-
ten sie sich als Dienstherr zumin-
dest neutral, wenn sie sich als So-
zialdemokrat schon nicht solida-
risch zeigen können!“, erklärte
MdL Torsten Wolf mit Blick auf das
Klageverfahren der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft Thü-
ringen (GEW) gegen die Stadt Jena.
Bereits im Kita-Streik 2009 wollte
die Stadt Jena mit einer einstweili-
gen Verfügung gegen den legiti-
men Streik vorgehen. Die Stadt
Gotha scheiterte mit dem gleichen
Ansinnen folgerichtig vor Gericht.
Im Streik der kommunalen Erziehe-
rInnen 2015 solidarisierten sich
nicht nur sehr viele BürgerInnen
mit den Streikenden, sondern ne-
ben Torsten Wolf auch die Eltern-
sprecher der Stadt.                      

Volle Unterstützung
der Klage der GEW

Gesetzentwurf der Landesregierung wird derzeit im Thüringer Landtag beraten 

Kommunikation mit Gehörlosen

Zu einem Treffen des Arbeitskreises Arbeit und Soziales der Landtagsfraktion
DIE LINKE und des Landeverbandes der Gehörlosen in Thüringen e.V. hatte Karola
Stange, behindertenpolitische Sprecherin der Fraktion, im November eingeladen.
Die Hauptthemen des Informationsaustausches, an dem auch Jörg Kubitzki, ge-
sundheitspolitischer Sprecher, teilgenommen hatte, waren Kommunikationsmög-
lichkeiten für gehörlose Menschen im Alter, die Einführung der Deutschen Gebär-
densprache als Wahlpflichtfach und die Einführung eines Gehörlosengeldes als
Nachteilsausgleich in Thüringen. 

Erika Beyer, 1. Landesvorsitzende des Gehörlosenverbandes, machte, auch im
Hinblick auf die immer älter werdende Gesellschaft, deutlich, wie wichtig der rich-
tige Umgang und die Kommunikation mit gehörlosen Menschen in Pflegeheimen
und der  ambulante Pflege sind. Sowohl der Kontakt zu anderen Gehörlosen als
auch die  Sensibilisierung hinsichtlich der Verständigung der Pflegerinnen und Pfle-
ger mit den Pflegebedürftigen stellen oftmals eine Herausforderung dar. Eine Ver-
tiefung dieser Themen im Arbeitskreis und das Aufzeigen von Lösungsmöglichkei-
ten wurden vereinbart. Zudem informierte Karola Stange über den aktuellen Stand
zum Gehörlosengeld, worüber momentan in den Koalitionsfraktionen diskutiert
wird.  Eine weitere politische Unterstützung wurde der Vorsitzenden und den Mit-
gliedern des Gehörlosenverbandes von Seiten der Linksfraktion zugesichert.   

Cordula Eger
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